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E G G E R  H O L Z W E R K S T O F F E   
M A R K T  B I B A R T  G M B H  

Wegfall des Erörterungstermins 

 
Az. 43.2-1711-I-2025-7  
 
Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes -BImSchG-; 
Antrag der EGGER Holzwerkstoffe Markt Bibart GmbH, vertre-
ten durch Herrn Markus Scheran, Fuchsau 3, 91477 Markt 
Bibart auf Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Trocken-
spanaufbereitung (Obj.-Nr. 110 mit drei Silos), einer Anlage 
zur Brikettierung sowie Produktionshallen für Veredelungsan-
lagen (Obj.-Nr. 116/117) mit Nebenräumen, einer Übergabesta-
tion (Obj.-Nr. 006) und zwei neuen Regenrückhaltebecken  
 

Öffentliche Bekanntmachung 
des Wegfalls des Erörterungstermins 

 
Für das oben genannte Vorhaben wird ein förmliches Genehmi-
gungsverfahren durchgeführt; das Vorhaben ist jedoch nicht prüf- 
oder vorprüfpflichtig nach dem UVPG. Die öffentliche Bekanntma-
chung des Vorhabens erfolgte am 29.03.2025 im Amtsblatt Nr. 06 
des Landkreises Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim sowie ab 
29.03.2025 im Internet auf der Homepage des Landkreises. Die 
Auslegung der Antragsunterlagen wurde vom 07.04.2025 bis 
06.05.2025 und die Veröffentlichung des Antrages im Internet 
wurde vom 29.03.2025 bis 06.06.2025 durchgeführt. Die Einwen-
dungsfrist endete am 06.06.2025.  
 
Unter dem Vorbehalt der nach Ablauf der Einwendungsfrist noch 
zu treffenden Ermessensentscheidung (§ 10 Abs. 6 BImSchG, § 
12 Abs. 1 Satz 3 9. BImSchV) wurde vorsorglich ein öffentlicher 
Erörterungstermin benannt.  
 
Ein Erörterungstermin findet nach § 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 9. BIm-
SchV dann nicht statt, wenn Einwendungen gegen das Vorhaben 
nicht oder nicht rechtzeitig erhoben worden sind. Tatsächlich sind 
auch nach der Bestätigung der auslegenden Stellen Einwendun-
gen gegen das Vorhaben nicht erhoben worden. Der Erörterungs-
termin wird daher abgesagt.  
 

Neustadt a. d. Aisch, 10.06.2025 
Landratsamt Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim 

-Immissionsschutz- 
gez. Geßler, Regierungsrat 
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Z W E C K V E R B A N D  G O L L I P P  
7. Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung 

zur Entwässerungssatzung (BGS/EWS) 
 

Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes 
(KAG) erlässt der Zweckverband folgende 
 
7. Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung 

zur Entwässerungssatzung (BGS/EWS) 

§ 1 
§ 12 Abs. 1 Satz 2 erhält folgende Fassung: 
„Die Gebühr beträgt 4,10 € pro cbm Abwasser.“ 
 

§ 2 
Inkrafttreten 

Die 7. Änderung der BGS/EWS tritt am 01.07.2025 in Kraft. 
 

Uffenheim, 04.06.2025 
Zweckverband Industrie-/Gewerbepark Gollhofen/Ippesheim (ZV-GOLLIPP) 

Heinrich Klein, Zweckverbandsvorsitzender 
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Z W E C K V E R B A N D  G O L L I P P  
5. Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung 

zur Wasserabgabesatzung (BGS/WAS) 
 
Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes 
(KAG) erlässt der Zweckverband folgende 
 
5. Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung 

zur Wasserabgabesatzung (BGS/WAS) 
 

§ 1 
§ 12 Abs. 3 und 4 erhalten folgende Fassung: 
„(3) Die Gebühr beträgt 2,24 € pro cbm entnommenen Wassers.  
 
(4) Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger beweglicher Was-
serzähler verwendet, so beträgt die Gebühr 2,24 € pro cbm ent-
nommenen Wassers.“ 
 

§ 2 
§ 11 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
„(2) Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Wasser-
zählern mit Nenndurchfluss 
 bis Qn 2,5     60,00 €/Jahr 
 bis Qn 6   150,00 €/Jahr 
 bis Qn 10   240,00 €/Jahr 
 bis Qn 15  375,00 €/Jahr 
 über Qn 15  600,00 €/Jahr.“ 
 

§ 3 
Inkrafttreten 

Die 5. Änderung der BGS/WAS tritt am 01.07.2025 in Kraft. 
 

Uffenheim, 04.06.2025 
Zweckverband Industrie-/Gewerbepark Gollhofen/Ippesheim (ZV-GOLLIPP) 

Heinrich Klein, Zweckverbandsvorsitzender 
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